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Öffentliche Bekanntmachung vom 26.04.2023 

 

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines 
Bebauungsplanverfahrens (vorhabenbezogener Bebauungsplan) im 
beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Venloer Straße/Nördlich Arnoldshof in Köln-Bocklemünd/Mengenich 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16. März 2023 unter 
anderem folgenden Beschluss gefasst: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein 
Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet 
—östlich der Venloer Straße, südlich der Grundstücke Venloer Straße 1220 und 
Grevenbroicher Straße 43, westlich der Grundstücke Grevenbroicher Straße 25-35 
und nördlich des Grundstückes Venloer Straße 1210 — Arbeitstitel: Venloer Straße / 
Nördlich Arnoldshof in Köln-Bocklemünd/Mengenich — einzuleiten mit dem Ziel, 
Wohnen festzusetzen. 

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, 
dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

In einer Abendveranstaltung, die zum späteren Zeitpunkt gesondert veröffentlicht wird, 
soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planungen unterrichtet und informiert werden.  

Köln, den 14. April 2023 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Köln, den 14. April 2023 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 
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